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 Fahrer 

F 10  Sorgfaltspflicht gegenüber Fahrgästen  
 
Pflichtkriterium 
 
Sind die Fahrzeugführer in den Umgang mit den Fahrgästen und deren Besonderheiten 
eingewiesen? Wurden Regelungen bezüglich der Kontrolle und Durchsetzung der 
Anschnallpflicht geschaffen? 

 

Jeder sich verkehrsgerecht verhaltende Verkehrsteilnehmer kann grundsätzlich darauf 
vertrauen, dass sich auch andere Verkehrsteilnehmer verkehrsgerecht verhalten. 

Dies gilt nicht gegenüber Betrunkenen, Kindern, stark Behinderten sowie Personen im 
Greisenalter (verkehrsschwache Personen).  

Wenn der Vertrauensgrundsatz nicht anwendbar ist, führt dies zu einer erhöhten 
Sorgfaltspflicht (§1 StVO). 

Der Fahrzeugführer ist dafür verantwortlich, dass seine Sicht und das Gehör nicht durch die 
Besetzung, Tiere, die Ladung, Geräte oder den Zustand des Fahrzeugs beeinträchtigt werden. 
Er muss dafür sorgen, dass das Fahrzeug, der Zug, das Gespann sowie die Ladung und die 
Besetzung vorschriftsmäßig sind und dass die Verkehrssicherheit des Fahrzeugs durch die 
Ladung oder die Besetzung nicht leidet (§23 StVO). 

Die Fahrerlaubnis zur Fahrgastbeförderung wird verlängert, wenn u.a. keine Tatsachen die 
Annahme rechtfertigen, dass er nicht die Gewähr dafür bietet, dass er der besonderen 
Verantwortung bei der Beförderung von Fahrgästen gerecht wird (§48 Abs. 5 FeV). 

Der Fahrer ist verpflichtet, die Fahrgäste auf die Anschnallpflicht (§21 StVO) und auf die 
besondere Sorgfalt beim Ein- oder Aussteigen (§14 StVO) hinzuweisen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


